
BGer 9C 66/2018 vom 5. April 2018
Bundesgericht, 2018-04-05, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_9C_66_2018

FR: TF 9C 66/2018 du 5 avril 2018

IT: TF 9C 66/2018 del 5 aprile 2018

Regeste

Invalidenversicherung | Invalidenversicherung

Erwägungen

E. 1
Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann unter anderem die
Verletzung von Bundesrecht gerügt werden ( Art. 95 lit. a BGG ). Die Feststellung des
Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer
Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für
den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann ( Art. 97 Abs. 1 BGG ). Das
Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt
hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG ). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von
Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer
Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht ( Art. 105 Abs. 2 BGG ).

E. 2
Streitig und zu prüfen ist der Anspruch des Beschwerdeführers auf berufliche Massnahmen
( Art. 15 ff. IVG ), wozu das kantonale Gericht die einschlägigen Rechtsgrundlagen nach
Gesetz und Rechtsprechung zutreffend dargelegt hat. Darauf wird verwiesen.

E. 3
Die Vorinstanz wies den Anspruch auf berufliche Massnahmen im Wesentlichen mit der
Begründung ab, dem Beschwerdeführer sei die Verwertung seiner Arbeitsfähigkeit von 100
% in einer leidensangepassten Tätigkeit seit Jahren zumutbar. Die berufliche
Selbstintegration sei seither einzig aus invaliditätsfremden Gründen unterblieben.

E. 3.1
Was der Beschwerdeführer dagegen vorbringt, verfängt nicht. Er bestreitet weder, dass ihm
die Verwertung seiner seit Jahren bestehenden Arbeitsfähigkeit für angepasste Tätigkeiten
zumutbar ist noch dass die Verwertung bisher aus invaliditätsfremden Gründen
unterblieben ist. Damit besteht aber - unabhängig vom Eingliederungswillen - zum
vornherein kein Anspruch auf Abklärung und Durchführung beruflicher
Eingliederungsmassnahmen (Urteil 8C_393/2016 vom 25. August 2017 E. 3.6 mit
Hinweis). Es kann diesbezüglich auf die zutreffenden Ausführungen in E. 8.1 des
angefochtenen Entscheids verwiesen werden ( Art. 109 Abs. 3 BGG ). Der Einwand, diese
von der Vorinstanz angerufene Rechtsprechung gelte nur für Revisionsverfahren, nicht aber
für eine erstmalige Leistungsprüfung, zielt schon deshalb ins Leere, weil im vorliegenden
Fall keine Erst-, sondern eine Neuanmeldung zu prüfen ist. Davon abgesehen lag dem
Urteil 9C_848/2016 vom 12. Mai 2017, auf welches sowohl die Vorinstanz wie auch der



Beschwerdeführer explizit Bezug nehmen, sehr wohl eine Erstanmeldung zugrunde.

E. 3.2
Fehlt es zum vornherein an einem Anspruch auf Abklärung und Durchführung beruflicher
Eingliederungsmassnahmen (vgl. E. 3.1 hievor), erübrigen sich Weiterungen zu den Rügen
betreffend die Notwendigkeit eines Mahn- und Bedenkzeitverfahrens sowie zu der für einen
Anspruch auf Umschulung erforderlichen Höhe der Mindesterwerbseinbusse. Entsprechend
geht auch der Vorwurf fehl, das kantonale Gericht habe eine Rechtsverweigerung im Sinne
von Art. 29 Abs. 1 BV begangen, weil es die übrigen Ansprüche beruflicher Art nicht
geprüft habe. Nichts anderes gilt in Bezug auf die Rüge, die Vorinstanz habe die
Begründungspflicht als Teilgehalt des rechtlichen Gehörs ( Art. 29 Abs. 2 BV ) verletzt,
weil es keine konkreten Stellenmöglichkeiten auf dem ausgeglichen Arbeitsmarkt
aufgezeigt habe. Dass die Vorinstanz ihren Schluss, die arbeitsmarktliche Desintegration
des Beschwerdeführers sei nicht invaliditätsbedingt, nicht rechtsgenüglich begründet hätte,
macht der Beschwerdeführer indessen zu Recht nicht gelten.

E. 4
Die Beschwerde ist offensichtlich unbegründet, weshalb sie im vereinfachten Verfahren
nach Art. 109 Abs. 2 lit. a BGG ohne Durchführung eines Schriftenwechsels, mit
summarischer Begründung und unter Hinweis auf den kantonalen Gerichtsentscheid ( Art.
109 Abs. 3 BGG ) erledigt wird.
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